
 

D R .  S O L E R ,  v . H O H E N L O H E ,  E N G E L  

AB O GAD OS,  AU D ITOR ES,  ECONOM IS TAS  

 

“Wir l ieben Perfekti onismus”  

 

Spanien. Tochtergesellschaften. Verordnung 1382/1985.  

 

Häufig kommt es vor, dass ein Angestellter, Bevollmächtigter oder Prokurist nach 

einigen Jahren der Tätigkeit in der Tochtergesellschaft als leitender Angestellter 

beziehungsweise Geschäftsführer bestellt wird.  

 

Laut Verordnung 1382/1985 vom 1. August werden die Bedingungen, unter 

denen leitende Angestellte eine geschäftsführende Funktion ausüben, in einem 

neuen Vertrag geregelt.  

 

Der seinerzeit abgeschlossene gewöhnliche Arbeitsvertrag wird während der 

Ausführung der geschäftsleitenden Funktion vorläufig ausgesetzt. Oft wird auch 

der leitende Angestellte bei einer Generalversammlung des Unternehmens zum 

Mitglied des Verwaltungsrates gewählt.  

 

Um mögliche zukünftige Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen in den 

verschiedenen Etappen des Arbeitsverhältnisses zu vermeiden, empfehlen wir, 

die entsprechenden Vereinbarungen in dem neuen Arbeitsvertrag schriftlich 

darzulegen. 

 

Für nähere Informationen sind wir gerne zu Ihrer Verfügung. 

DR. SOLER, v. HOHENLOHE, ENGEL 

Abogados, Economistas y Auditores 
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